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Text 

Artikel 102. (1) Im Bereich der Länder üben die Vollziehung des Bundes, soweit nicht eigene 
Bundesbehörden bestehen (unmittelbare Bundesverwaltung), der Landeshauptmann und die ihm 
unterstellten Landesbehörden aus (mittelbare Bundesverwaltung). Soweit in Angelegenheiten, die in 
mittelbarer Bundesverwaltung besorgt werden, Bundesbehörden mit der Vollziehung betraut sind, 
unterstehen diese Bundesbehörden in den betreffenden Angelegenheiten dem Landeshauptmann und sind 
an dessen Weisungen (Art. 20 Abs. 1) gebunden; ob und inwieweit solche Bundesbehörden mit Akten der 
Vollziehung betraut werden, bestimmen die Bundesgesetze; sie dürfen, soweit es sich nicht um die 
Betrauung mit der Vollziehung von im Abs. 2 angeführten Angelegenheiten handelt, nur mit Zustimmung 
der beteiligten Länder kundgemacht werden. 

(2) Folgende Angelegenheiten können im Rahmen des verfassungsmäßig festgestellten 
Wirkungsbereiches unmittelbar von Bundesbehörden besorgt werden: 

Grenzvermarkung; Waren- und Viehverkehr mit dem Ausland; Zollwesen; Regelung und Überwachung 
des Eintrittes in das Bundesgebiet und des Austrittes aus ihm; Aufenthaltsrecht aus 
berücksichtigungswürdigen Gründen; Passwesen; Aufenthaltsverbot, Ausweisung und Abschiebung; 
Asyl; Auslieferung; Bundesfinanzen; Monopolwesen; Geld-, Kredit-, Börse- und Bankwesen; Maß- und 
Gewichts-, Normen- und Punzierungswesen; Justizwesen; Pressewesen; Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit einschließlich der ersten allgemeinen Hilfeleistung, jedoch 
mit Ausnahme der örtlichen Sicherheitspolizei; Vereins- und Versammlungsrecht; Fremdenpolizei und 
Meldewesen; Waffen-, Munitions- und Sprengmittelwesen, Schießwesen; Kartellrecht; Patentwesen 
sowie Schutz von Mustern, Marken und anderen Warenbezeichnungen; Verkehrswesen; Strom- und 
Schifffahrtspolizei; Post- und Fernmeldewesen; Bergwesen; Regulierung und Instandhaltung der Donau; 
Wildbachverbauung; Bau und Instandhaltung von Wasserstraßen; Vermessungswesen; Arbeitsrecht; 
Sozial- und Vertragsversicherungswesen; Pflegegeldwesen; Sozialentschädigungsrecht; geschäftlicher 
Verkehr mit Saat- und Pflanzgut, Futter-, Dünge- und Pflanzenschutzmitteln sowie mit 
Pflanzenschutzgeräten, einschließlich der Zulassung und bei Saat- und Pflanzgut auch der Anerkennung; 
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Denkmalschutz; allgemeine Angelegenheiten des Schutzes personenbezogener Daten; Organisation und 
Führung der Bundespolizei; militärische Angelegenheiten; Angelegenheiten des Zivildienstes; 
Bevölkerungspolitik; land- und forstwirtschaftliches Schul- und Erziehungswesen in den Angelegenheiten 
des Art. 14a Abs. 2 sowie Zentrallehranstalten; Universitäts- und Hochschulwesen sowie das 
Erziehungswesen betreffend Studentenheime in diesen Angelegenheiten; Ausbildungspflicht für 
Jugendliche; öffentliches Auftragswesen. 

(3) Dem Bund bleibt es vorbehalten, auch in den im Abs. 2 aufgezählten Angelegenheiten den 
Landeshauptmann mit der Vollziehung des Bundes zu beauftragen. 

(4) Die Errichtung von eigenen Bundesbehörden für andere als die im Abs. 2 bezeichneten 
Angelegenheiten kann nur mit Zustimmung der beteiligten Länder erfolgen. 

(5) Wenn in einem Land in Angelegenheiten der unmittelbaren Bundesverwaltung die sofortige 
Erlassung von Maßnahmen zur Abwehr eines offenkundigen, nicht wieder gutzumachenden Schadens für 
die Allgemeinheit zu einer Zeit notwendig wird, zu der die obersten Organe der Verwaltung des Bundes 
wegen höherer Gewalt dazu nicht in der Lage sind, hat der Landeshauptmann an deren Stelle die 
Maßnahmen zu treffen. 
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